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2341.  Anfechtungsberechtigtist Jeder, dem der Weg-
fall des Erbunwürdigen, sei es auch
nur bei dem Wegfall eines Anderen,

zu Statten kommt.

2342.DieAnfechtungerfolgtdurch Erhebung der
Anfechtungsklage. Die Klage ist
darauf zu richten, daß der Erbe für
erbunwürdig erklärt wird.

Die Wirkung der Anfechtung tritt
erst mit der Rechtskraft des Urtheils
ein.

2343. geschlossen, wenn der

Erblasser dem Erbunwürdigen ver-
ziehen hat.

2344. Ist ein Erbe für erbun-

würdig erklärt, so gilt
der Anfall an ihn als nicht erfolgt.

Die Erbschaft fällt demjenigen an,
welcher berufen sein würde, wenn
der Erbunwürdige zur Zeit des Erb-

falls nicht gelebt hätte; der Anfall
gilt als mit dem Eintritte des Erb-

falls erfolgt.
2345. Hat sich ein Vermächt-
 nißnehmer einer der im

§ 2339 Abs. 1 bezeichneten Ver-

fehlungen schuldig gemacht, so ist
der Anspruch aus dem Vermächtniß

anfechtbar. Die Vorschriften der
§§ 2082, 2083, des § 2339 Abs. 2

Die Anfechtung ist aus- und der §§ 2341, 2343 finden An-

wendung.
Das Gleiche gilt für einen Pflicht-

theilsanspruch, wenn der Pflicht-

theilsberechtigte sich einer solchen
Verfehlung schuldig gemacht hat.

Siebenter Abschnitt.

Erbverzicht ).

2346.Verwandte,sowie der
Ehegatte des Erb-

lassers können durch Vertrag mit dem
Erblasser auf ihr gesetzliches Erbrecht
verzichten. Der Verzichtende ist von

der gesetzlichen Erbfolge ausge-
schlossen, wie wenn er zur Zeit des

Erbfalls nicht mehr lebte; er hat kein
Pflichttheilsrecht.

Der Verzicht kann auf dasPflicht-
theilsrecht beschränkt werden.

2347. Zudem Erbverzicht ist,
 wenn der Verzichtende

unter Vormundschaft steht, die Ge-

nehmigung des Vormundschaftsge-
richts erforderlich; steht er unter

elterlicher Gewalt, so gilt das
Gleiche, sofern nicht der Vertrag
unter Ehegatten oder unter Ver-

lobten geschlossen wird.
Der Erblasser kann den Vertrag

nur persönlich schließen; ist er in

der Geschäftsfähigkeit beschränkt, so
bedarf er nicht der Zustimmung seines
gesetzlichen Vertreters. Ist der Erb-
lasser geschäftsunfähig, so kann der
Vertrag durch den gesetzlichen Ver-
treter geschlossen werden; die Ge-

nehmigung des Vormundschaftsge-
richts ist in gleichem Umfange wie
nach Abs. 1 erforderlich.

1) Uebergangsvorschrift wegen des Erbverzichts s. S. 217.
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Fünftes Buch: Erbrecht.

2348. Der Erbverzichtsver- daß der Verzicht nur zu Gunsten
 trag bedarf der ge= der anderen Abkömmlinge und des

richtlichen oder notriellen Beur- Ehegatten des Erblassers gelten soll.

kundung ). 2651.  Auf einen Vertrag,
2349. Verzichtet ein Ab- · durch den ein Erbver-

kömmling oder ein zicht aufgehoben wird, findet die
Seitenverwandter des Erblassers Vorschrift des § 2348 und in An-

auf das gesestzliche Erbrecht, so er= sehung des Erblassers auch die Vor-
streckt sich die Wirkung des Verzichts schrift des § 2347 Abs. 2 Anwend-

auf seine Abkömmlinge, sofern nicht ung ).
ein Anderes bestimmt wird. 2352.  Wer durch Testament
2350.  Verzichtet Jemand zu als Erbe eingesetzt oder
  Gunsten eines Anderen mit einem Vermächtnisse bedacht ist,

auf das gesetzliche Erbrecht, so ist kann durch Vertrag mit dem Erblas—

im Zweifel anzunehmen, daß der ser auf die Zuwendung verzichten.
Verzicht nur für den Fall gelten Das Gleiche gilt für eine Zuwend-
soll, daß der Andere Erbe wird. ung, die in einem Erbvertrag einem

Verzichtet ein Abkömmling des Dritten gemacht ist. Die Vorschrif-
Erblassers auf das gesetzliche Erb= ten der §§ 2347, 2348 finden An-

recht, so ist im Zweifel anzunehmen, wendung.

Achter Abschnitt.

Erbschein.

2353. Das Nachlaßgericht hat 2. das Verhältniß, auf dem sein
dem Erben auf Antrag Erbrecht beruht;

ein Zeugniß über sein Erbrecht und, 3. ob und welche Personen vorhan-
wenn er nur zu einem Theile der den sind oder vorhanden waren,

Erbschaft berufen ist, über die Größe durch die er von der Erbfolge

des Erbtheils zu ertheilen (Erb- ausgeschlossen oder sein Erbtheil
schein).  gemindert werden würde;

4. ob und welche Verfügungen des
Wer die Ertheilungs. Sersugunt

2354. des Erbscheins als ge- Erblassers Todeswegen vorhanden sind,
setzlicher Erbe beantragt, hat anzu 5. ob ein Rechtsstreit über sein
geben: Erbrecht anhängig ist.

1. die Zeit des Todes des Erb. Ist eine Person weggefallen, durch
Erblassers; die der Antragsteller von der Erb-

1) Durch Landesgesetz kann die eine oder die andere dieser Beurkundungs-
formen obligatorisch gemacht werden, s. S. 141 mit Anm.

2) UeV.S. 217 Abs. 2
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